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Anlagenverzeichnis

1 Anlagen zur Rechnungslegung
1.1 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
1.2 Bestatigungsvermerk des unabhangigen Abschlusspriifers
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3 Erlduterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
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4.3 Steuerliche Verhaltnisse

5 Allgemeine Auftragsbedingungen fur Wirtschaftspruferinnen, Wirtschaftsprafer und
Wirtschaftsprifungsgesellschaften

Wir haben den Bericht IT-gestutzt erstellt. Insbesondere bei der tabellarischen Darstellung
von aggregierten Zahlen (z. B. in TEUR) kann es zu marginalen rundungsinduzierten Un-
plausibilitdten kommen, da den berechneten Werten jeweils genaue ungerundete Daten
zugrunde liegen.
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Abkurzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AG Aktiengesellschaft

AHV Alters- und Hinterbliebenenversicherung der Technischen Uberwachungs-Vereine
VVaG

BDI Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Berlin

BGB Birgerliches Gesetzbuch

DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin

EDV Elektronische Datenverarbeitung

e.V. eingetragener Verein

EU Europaische Union

EUR Euro

FAB Fachausschuss fur Unternehmensberichterstattung (FAB) des IDW

ff. fortfolgende

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung

GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschrankter Haftung & Companie Kommanditgesellschaft

HFA Hauptfachausschuss des IDW

HGB Handelsgesetzbuch

IDW Institut der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V., Dusseldorf

IDW PS IDW Prufungsstandard

IDW RH IDW Rechnungslegungshinweis

IDW RS IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung

IT Informationstechnologie

KStG Kdrperschaftsteuergesetz

mbH mit beschrankter Haftung

p.a. per anno

PSV Pensions-Sicherungs-Verein auf Gegenseitigkeit, Kéln

RAP Rechnungsabgrenzungsposten

SE Europaische Gesellschaft / Europaische Aktiengesellschaft

SGB Sozialgesetzbuch

TEUR Tausend Euro

TOV Technischer Uberwachungsverein / Technische Uberwachungsvereine

TOVIS TUV-Informationssystem

u.a. unter anderem

Vdw Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen

vgl. vergleiche

VVaG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
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1 Prufungsauftrag

1 Das geschaftsfuhrende Prasidiumsmitglied des
TUV-Verband e.V., Berlin
- im Folgenden Verband oder Verein -

hat uns mit Vertrag vom 17. Juni 2024 den Auftrag Uber die Abschlussprifung des Jahres-
abschlusses zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der Buchflhrung erteilt. Mit Be-
schluss der Mitgliederversammlung vom 28. Mai 2024 wurden wir zum Abschlussprifer be-
stellt.

2 Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Abschlussprifung erfolgt auf der Grundlage von § 10
Nr. 9 lit. f, gi.V.m. § 9 Nr. 2 lit. e, h der Satzung. Entsprechend dem uns erteilten Auftrag
findet die Abschlussprifung analog den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB statt.

3 Dieser Prifungsbericht Gber die freiwillige Abschlussprifung des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2024 ist an den Verband gerichtet.

4 Bei der Abschlussprifung wurden neben den allgemeinen handelsrechtlichen Bestimmun-
gen Uber die Rechnungslegung (§§ 242 ff. HGB) zusatzlich die Vorschriften der Satzung
beachtet.

5 Ein Anhang sowie ein Lagebericht wurden durch den Verband nicht aufgestellt, da diese
gesetzlich nicht vorgeschrieben sind.

6 Wir bestatigen gemal § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhangigkeit beachtet haben.

7 Auftragsgemal haben wir zusatzlich einen Erlauterungsteil erstellt, der diesem Bericht als
Anlage 3 Erlauterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 beigeflugt ist. Der
Erlauterungsteil enthalt gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hinweise zu
den einzelnen Posten des Jahresabschlusses flir das Geschéaftsjahr 2024 unter Angabe
der jeweiligen Betrdge des Vorjahres.

8 Fur die Durchfiihrung der Abschlussprifung und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im
Verhaltnis zu Dritten - die unter dem 17. Juni 2024 getroffene Vereinbarung sowie ergan-
zend die Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftsprifer
und Wirtschaftsprifungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024. Sie sind als
Anlage 5 Allgemeine Auftragsbedingungen fur Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftsprifer
und Wirtschaftsprifungsgesellschaften beigefugt.
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Dieser Prufungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgefiihrten Abschlusspru-
fung gegenuber der Gesellschaft und nicht fir Zwecke Dritter erstellt, denen gegeniber wir
entsprechend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haf-
tung tGbernehmen.

2 Grundsatzliche Feststellungen

Der Verband unterstitzt seine Mitglieder bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen und or-
ganisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den TUV und weiteren Priiforganisationen. Er
vertritt die Mitgliederinteressen in gemeinsamen Angelegenheiten gegenuber Politik, Re-
gierung, Gesetzgebung, Ministerien, Wirtschaftskreisen, Verbanden und der Offentlichkeit.

Im Berichtszeitraum ermdglichte die Haushaltslage des Verbandes die Erflllung der sat-
zungsgemalen Aufgaben. Es wurde ein negatives Jahresergebnis erwirtschaftet, welches
sich mit -513,1 TEUR gegenuber dem Vorjahr verschlechtert darstellt. Insbesondere der
Umbau der Geschéftsstelle und die damit verbundenen aufwandswirksamen Positionen
sowie die erhdhten Personalkosten wirkten sich negativ aus. Daruber hinaus trug die von
der Mitgliederversammlung am 28. Mai 2024 beschlossene Erhdhung der Mitgliedsbeitra-
ge der ordentlichen Mitglieder um 3,0 % zu einer Verbesserung der Ertragslage bei.

Unrichtigkeiten (bewusste Fehler) oder berichtspflichtige VerstoRRe (bewusstes Abweichen)
gegen Vorschriften der Rechnungslegung wurden von uns nicht festgestellt.

Die Geschaftsfliihrung des Vereins hat zulassigerweise keinen Lagebericht aufgestellt. Wir
kénnen insofern als Abschlussprifer zur Beurteilung der Lage des Vereins durch die
Geschaftsfuhrung, wie sie ansonsten im Lagebericht zum Ausdruck kdme, nicht nach

§ 321 Abs. 1 S. 2 HGB Stellung nehmen.

Bei der Bilanzierung und Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen
Vertreter des Verbandes von der Fortfuhrung der Unternehmenstatigkeit ausgegangen.
Entgegenstehende Tatsachen haben wir bei der Durchflihrung unserer Abschlussprifung
nicht festgestelit.

Erganzend verweisen wir auf unsere Ausflihrungen zur Darstellung der wirtschaftlichen
Verhaltnisse.

Bei der Commerzbank haben Dr. Joachim Stephan Buhler und Rainer Gronau alleine Ver-
fugungsberechtigungen sowohl elektronisch als auch analog, wahrend Mark Jochen Kiiller
zusatzlich eine alleinige elektronische Verfigungsberechtigung besitzt. Hier besteht eine
erhohte Sorgfaltspflicht.
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21 Wiedergabe des Bestatigungsvermerks

Nach dem abschlielienden Ergebnis unserer Abschlussprifung haben wir dem Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2024 (Anlage 1.1 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024)
des Verbandes unter dem Datum vom 4. April 2025 einen uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS
An den TUV-Verband e.V., Berlin
Priifungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des TUV-Verband e.V. - bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das Geschaftsjahr vom

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlie8lich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - in Ubereinstimmung mit § 317 HGB
gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prufung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, fur
alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfluihrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage des Vereins zum

31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis
zum 31. Dezember 2024.

Gemal § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendun-
gen gegen die OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses geflihrt hat.

Grundlage fiir das Priifungsurteil

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses in Ubereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsétze ordnungsmaRiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschluss-
prufers fur die Prifung des Jahresabschlusses® unseres Bestatigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéngig in Ubereinstimmung mit
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfillt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage flur unser Prifungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses,
der den deutschen, fur alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir
die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen ord-
nungsmafiger Buchfuhrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermoglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgens-
schadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur verant-
wortlich, die Fahigkeit des Vereins zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dartber hinaus
sind sie daflr verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtiimern ist, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser
Prufungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maf} an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass
eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung
durchgefiihrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen kdénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernunftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prifung Gben wir pflichtgemales Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darlber hinaus

¢ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und flhren Pri-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unser Prifungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche fal-
sche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist héher als das Risiko, dass eine aus Irrtl-
mern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkei-
ten, irreflhrende Darstellungen bzw. das AulRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten kénnen.

e erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der inter-
nen Kontrollen des Vereins bzw. dieser Vorkehrungen und MaRnahmen abzugeben.

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unterneh-
menstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit des Vereins zur Fortfihrung der Unterneh-
menstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazuge-
hérigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser Prifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsver-
merks erlangten Prifungsnachweise. Zuklnftige Ereignisse oder Gegebenheiten kén-
nen jedoch dazu fiuhren, dass der Verein seine Unternehmenstatigkeit nicht mehr fort-
fuhren kann.

Wir erdrtern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, ein-
schlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer
Prifung feststellen."
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3 Gegenstand, Art und Umfang der Prufung

31 Gegenstand der Priifung

Gegenstand der Abschlussprifung analog §§ 316 ff. HGB sind die Buchfiihrung und der
analog den allgemeinen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften Gber die Rechnungsle-
gung (§§ 242 ff. HGB) sowie den erganzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellte
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand
des uns erteilten Auftrages.

Die gesetzlichen Vertreter des Vereins tragen die Verantwortung fir die Rechnungslegung,
die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die dem Abschlussprifer gemachten An-
gaben. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchflihrung
und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemaRen Abschlussprifung zu beur-
teilen.

Unsere Abschlussprifung erstreckte sich nicht darauf festzustellen, ob der Fortbestand
des Verbandes oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschéaftsfiihrung
zugesichert werden kann. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand da-
fur verantwortlich, die Fahigkeit des Verbandes zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit
zu beurteilen.

Die Abschlussprifung wurde in der Zeit vom 3. Marz 2025 bis zum 4. April 2025 vorge-
nommen.

3.2 Art und Umfang der Priifung

Die Abschlussprufung der Buchfuhrung und des Jahresabschlusses erstreckte sich darauf,
ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie erganzenden Bestimmungen der Satzung
beachtet worden sind und welche Rechnungslegungsgrundsatze Anwendung fanden.

Ausgangspunkt unserer Abschlussprifung war der von uns geprifte und mit dem uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk versehene Jahresabschluss des Verbandes zum
31. Dezember 2023.

Bei der Abschlussprifung haben wir die vom Institut der Wirtschaftsprufer in Deutschland
e.V. (IDW) niedergelegten Grundsatze ordnungsmaRiger Prifung von Vereinen (IDW PS
750) beachtet.
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Bei Durchflihrung der Abschlussprifung haben wir sinngemaf die Vorschriften der §§ 316
ff. HGB und die in den Prifungsstandards des IDW niedergelegten Grundsatze ordnungs-
mafiger Abschlussprifung beachtet. Danach haben wir unsere Abschlussprifung so an-
gelegt, dass wir Unrichtigkeiten und VerstéRe gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich
auf die Darstellung des den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden Bildes der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegen-
stand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher Tat-
bestéande, wie zum Beispiel Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und au-
Rerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten noch die Beurteilung der
Effektivitat und Wirtschaftlichkeit der Geschaftsfihrung. Prifungsplanung und Prifungs-
durchfiihrung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmafigkeiten, die fir
die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.
Die Verantwortung fur die Vermeidung und die Aufdeckung von UnregelmaRigkeiten liegt
bei den gesetzlichen Vertretern des Verbandes. Wir weisen darauf hin, dass flir Banken
Einzelvollmachten bestehen, was ein Risiko flr den Verband darstellen kann.

Entsprechend dem risikoorientierten Prifungsansatz wurden die Planung und Durchflh-
rung der Abschlussprifung an den Risikofaktoren ausgerichtet.

Auf dieser Grundlage haben wir uns zunéchst einen aktuellen Uberblick (iber das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Verbandes verschafft und uns durch Gesprache mit
der Verbandsleitung mit den Geschaftsrisiken befasst, die zu wesentlichen Fehlern in der
Rechnungslegung flihren kénnen. Zudem haben wir untersucht, welche Mallinahmen der
Verband ergriffen hat, um diese Geschaftsrisiken zu bewaltigen. In diesem Zusammen-
hang haben wir eine Prifung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems des Verbandes durchgeflihrt.

Art und Umfang der aussagebezogenen Prifungshandlungen haben wir unter Beachtung
der Wesentlichkeit in Abhangigkeit von den Kenntnissen des Verbandes und der Risikobe-
urteilung sowie den Ergebnissen aus der Beurteilung der Angemessenheit des internen
Kontrollsystems des Verbandes festgelegt. Die Auswahl der in die Prifung einbezogenen
Einzelfalle erfolgte in der Regel durch Verfahren der bewussten Auswahl oder einfache
Verfahren der Zufallsauswahl.

Fir die Abschlussprifung des Verbandes standen uns im Wesentlichen der Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2024, der Haushaltsplan 2024, Vertrage, Protokolle, die Buch-
fuhrung und die den einzelnen Geschaftsvorfallen zugrunde liegenden Belege zur Verfu-

gung.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin -11-



AWADO GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

31

32

33

34

35

36

37

38

Zu Beginn der Abschlussprifung haben wir uns von der Ordnungsmafigkeit der Bilanz-
kontinuitat Gberzeugt, indem wir die Saldovortrage der Bilanzkonten mit den Werten der
Vorjahresbilanz abgestimmt haben.

Fir den Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie der Forderungen aus Umlagen haben wir in ausgewahlten Stichproben Bestatigun-
gen Dritter eingeholt. Auswahl, Versand und Rucklauf erfolgte jeweils Uber unser Buro. Zu-
satzlich wurden alternative Prifungshandlungen durchgefihrt.

Far die Prufung der Geschaftsbeziehungen zu Kreditinstituten wurden Bankbestatigungen
eingeholt. Wir weisen darauf hin, dass fur Banken Einzelvollmachten bestehen.

Risiken aus Rechtsstreitigkeiten bestehen auskunftsgemaf nicht. Daher wurden Rechts-
anwaltsbestatigungen nicht eingeholt. Jedoch wurden alternative Prifungshandlungen
durchgefihrt. Die Beurteilung der rechtlichen Risiken des Verbandes erfolgte auf der
Grundlage von alternativen Prifungshandlungen mit der gleichen Prifungssicherheit.

Steuerberaterbestatigungen wurden nicht eingeholt, da steuerliche Beratungsleistungen
auskunftsgemaf nur zu einzelnen Thematiken in Anspruch genommen wurden und die

Beurteilung der steuerlichen Risiken des Verbandes auf der Grundlage von alternativen
Prufungshandlungen mit der gleichen Prifungssicherheit vorgenommen werden konnte.

Im Rahmen unserer Abschlussprifung sind auch versicherungsmathematische Berech-
nungen der Heubeck AG, Kdln, vom 11. Oktober 2024 Gber die Verpflichtungen aus Pensi-
onszusagen des Verbandes zum 31. Dezember 2024 sowie Uber die Bilanzwerte flr die
Anspriche aus Ruckdeckungsversicherung zum 31. Dezember 2024 unter Beachtung des
IDW RH FAB 1.021 verwertet worden. Wir haben die versicherungsmathematischen Be-
rechnungen kritisch gewurdigt und halten sie als Prifungsnachweis fur geeignet.

Prufungsschwerpunkte waren das Sach- und Finanzanlagevermdgen, die Ruckstellungen
sowie die Honorare und anderen Entgelte.

Die fur die Durchfihrung der Abschlussprifung erforderlichen Aufklarungen und Nachwei-
se wurden uns erbracht. Das geschéaftsfihrende Prasidiumsmitglied hat die erbetenen Auf-
klarungen und Nachweise erteilt. Die durch das geschéaftsfihrende Prasidiumsmitglied, Dr.
Joachim Buhler, unterzeichnete berufsibliche Vollstandigkeitserklarung haben wir zu un-
seren Akten genommen. In der Vollstandigkeitserklarung wurde uns versichert, dass in
dem vorliegenden Jahresabschluss samtliche Vermogens- und Schuldposten enthalten
und alle erkennbaren Risiken berlcksichtigt sind. Ferner hat uns das geschéaftsfihrende
Prasidiumsmitglied hierin bestatigt, die zur Durchfihrung der Prifung erforderlichen Ge-
schaftsbiicher und Schriften vollstandig vorgelegt sowie alle erbetenen Aufklarungen zu-
treffend gegeben zu haben.
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Vorgange von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschaftsjahres haben sich
auskunftsgemal nicht ergeben und sind uns bis zum Ende unserer Prifung nicht bekannt
geworden.

Einzelheiten Uber die Prufungsdurchfihrung haben wir nach Art, Umfang und Ergebnis in
unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

4 Feststellungen und Erlauterungen zur Rechnungslegung

4.1 OrdnungsmaBigkeit der Rechnungslegung
411 Buchfiihrung und weitere gepriifte Unterlagen

Der Verband bedient sich der nicht individualisierten Standardsoftware syska ProF| der
syska Gesellschaft fir betriebliche Datenverarbeitung mbH, Karlsruhe, in der jeweils aktu-
ellsten Version. Die Software beinhaltet die Module Finanz- und Anlagenbuchhaltung so-
wie Kostenrechnung. Fir die Software liegt eine aktuelle Bescheinigung der CL Wirt-
schaftsprifung und Steuerberatung GmbH & Co. KG Wirtschaftsprifungsgesellschaft,
Karlsruhe, vom 1. Méarz 2022 dahingehend vor, dass die Software bei sachgerechter An-
wendung eine den Grundsatzen ordnungsmafiger Buchfihrung entsprechende Rech-
nungslegung ermdglicht. Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung erfolgt mit der unverénderten
Standardsoftware Sage HR der Sage GmbH, Frankfurt am Main.

Die Buchfiuihrung und die weiteren gepruften Unterlagen entsprechen in allen wesentlichen
Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der
Satzung. Die getroffenen Malinahmen sind geeignet, die Sicherheit und Ordnungsmanig-
keit der IT-gestitzten Rechnungslegung zu gewahrleisten.

Bei unserer Prifungstatigkeit ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass das IT-gestltzte
Rechnungslegungssystem nicht den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere den ein-
schlagigen Ordnungsmafigkeits- und Sicherheitsanforderungen entspricht, um die gesetz-
lich geforderten Prifungsaussagen Uber die OrdnungsmaRigkeit der Buchflhrung treffen
zu kénnen.

Die Informationen aus den weiteren gepriften Unterlagen (u.a. Protokolle, Vertrage) sind
in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemaf in Buchfuhrung und Jahresabschluss ab-
gebildet.

4.1.2 Jahresabschluss

Der geprifte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ist diesem Bericht als Anlage 1.1
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 beigefugt.
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Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den allgemeinen handels-
rechtlichen Bestimmungen Uber die Rechnungslegung (§§ 242 ff. HGB) einschlieRlich der
Grundsatze ordnungsmafiger Buchflihrung sowie den erganzenden Bestimmungen der
Satzung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemaf aus der Buchfih-
rung und den weiteren gepruften Unterlagen abgeleitet; die Ansatz-, Ausweis- und Bewer-
tungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde unter Berticksichti-
gung der Besonderheiten des Verbandes in Anlehnung an die §§ 266 HGB und 275 HGB
vorgenommen.

In Abweichung zu § 246 Abs. 2 HGB werden, wie in den Vorjahren, im Posten Aufwendun-
gen flur Altersversorgung Saldierungen von Aufwendungen und Ertrdgen vorgenommen,
um die tatsachlichen Aufwendungen fur Altersversorgung abzubilden. Bei den Ertragen
handelt es sich um Ertrage im Zusammenhang mit den Anteilen an dem DEAM-Fonds
WOP 2.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses
a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Priifung hat ergeben, dass der Jahresabschluss des TUV-Verband e.V., Berlin,
zum 31. Dezember 2024 in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und
ihrer Auslegung durch die IDW RS HFA 14 und den erganzenden Bestimmungen der Ver-
einssatzung entspricht und unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmafiger Buchflh-
rung aufgestellt wurde sowie ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermittelt.

b) Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Anderungen

Die folgenden Bewertungsgrundlagen sind fur die Gesamtaussage des Jahresabschlusses
von wesentlicher Bedeutung:

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden wurden, mit Ausnahme vom Anlagevermogen sowie den dazugehorigen
Abschreibungen, beibehalten.
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53 Seit dem Geschaftsjahr 2005 wurden die Anschaffungskosten fiur die Vermdgensgegen-
stdnde des Anlagevermdgens, die vollstandig aus Mitgliedsbeitragen finanziert wurden, di-
rekt von den Anschaffungskosten abgesetzt. Aus Grinden der Transparenz wurden Mit-
gliedsbeitrage und Abschreibungen separat ausgewiesen, ohne eine Saldierung der Ertra-
ge und Aufwendungen vorzunehmen. Im Geschaftsjahr 2024 erfolgte eine Methodenande-
rung. Das Anlagevermoégen wird nun gemaf den ublichen steuerlichen AfA-Tabellen tber
die Nutzungsdauer abgeschrieben.

54  Die Rulckstellungen flr Altersversorgung wurden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz,
der sich aus den vergangenen zehn Geschaftsjahren ergibt, abgezinst. Entsprechend
§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB fand der durchschnittliche Marktzinssatz, der sich bei einer ange-
nommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (1,96 p. a., Vorjahr: 1,83 p. a.), Anwendung.
Daruber hinaus wurden bei der Bewertung der Ruckstellungen entsprechend § 253 Abs. 1
Satz 2 HGB wie im Vorjahr klnftige Preis- und Rentensteigerungen (1,00 % fur Versor-
gungsberechtigte mit Sondervereinbarungen insbesondere aufgrund von geschlossenen
Vergleichen im Zusammenhang mit gefiihrten Rechtsstreitigkeiten und 1,50 % bis 2,00 %
fur die Ubrigen) beriicksichtigt.

55 Die Ruckstellungen fiir Altersversorgung zum 31. Dezember 2024 wurden auf Basis der
Berechnungen der Heubeck AG, Kéln, vom 11. Oktober 2024 unter Berilicksichtigung der
»Richttafeln fir die Pensionsversicherung 2018 G* von Klaus Heubeck passiviert.

56 Die Aufstockung des durch die AHV mitgeteilten vorlaufigen Deckungskapitals zum
31. Dezember 2024 erfolgte anhand versicherungsmathematischer Berechnungen der
Heubeck AG, Koéln, vom 11. Oktober 2024 Gber die Bilanzwerte flr die Anspriiche aus
Ruckdeckungsversicherung zum 31. Dezember 2024 unter Beachtung des IDW RH FAB
1.021.

57  Soweit im Rahmen der Ruckstellungsbewertung Schatzungen vorzunehmen waren, wur-
den die Ruckstellungen mit dem nach verninftiger kaufmannischer Beurteilung notwendi-
gen Erfullungsbetrag gebildet. Bis auf die Rickstellungen fir Altersversorgung werden
Ruckstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr grundsatzlich geman § 253
Abs. 2 Satz 1 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Markt-
zinssatz der vergangenen sieben Geschéaftsjahre abgezinst.
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5 Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhaltnisse

5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

58 Die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen sind in der Anlage 4.1 Rechtliche und
wirtschaftliche Grundlagen dargestellt.

5.2 Organe
59  Ausfuhrungen zu den Organen des Verbandes finden sich in der Anlage 4.2 Organe.
5.3 Steuerliche Grundlagen

60 Die steuerlichen Verhaltnisse sind in der Anlage 4.3 Steuerliche Verhaltnisse dargestellt.
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5.4 Darstellung der wirtschaftlichen Verhiltnisse

5.41 Vermogenslage

Zur Darstellung der Vermogenslage verweisen wir auch auf die Anlage 2.1

Vermogenslage.

Zu den letzten beiden Bilanzstichtagen ergab sich folgendes Bild:

AKTIVA

Sachanlagen

Finanzanlagen

Anlagevermogen

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

Forderungen aus Umlagen
Sonstige Vermbgensgegenstande
Fest-/Tagesgeldanlagen

Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten

Umlaufvermoégen
Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

Passiva

Vereinsriicklagen

Ergebnisvortrag

Eigenkapital

Sonderposten fiir Zuwendungen
Ruckstellungen fur Altersversorgung
Steuerriickstellungen

Sonstige Ruckstellungen
Riickstellungen

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

31.12.2024 31.12.2023 Verdnderung

TEUR % TEUR % TEUR %
177,5 1,5 0,0 0,0 177,5 0,0
6.867.9 60,0 7.364.1 60,0 -496,2 -6.7
7.0454 61,5 7.364.1 60,0 -318.7 -4,3
700,1 6,1 390,8 3,2 309,3 79,1
443,9 3,9 498,0 4,1 -54,1 -10,9
15,6 0,1 39,7 0,3 -24.,1 -60,7
3.123,9 27,3 3.477,3 28,3 -353,4  -10,2
107.5 0,9 468,2 3.8 -360,7 _ -77.0
4.391,0 38,3 4.874.0 39,7 -483.,0 -9.9
18,5 0,2 30,1 0,2 -11.6 _ -38,5
11.4549 _ 100,0 _ 12.268,2 _ 100,0 -813,3 -6.,6
968,2 8,5 968,2 7.9 0,0 0,0
11.9 0,1 525,0 43 -513.1 -97.7
980,1 8,6 1.493,2 12,2 -513.1 -34.4
86,6 0,8 0.0 0,0 86,6 0,0
9.505,0 83,0 9.705,1 79,1 -200,1 -2,1
38,1 0,3 22,9 0,2 15,2 66,4
136.0 1,2 146,1 1,2 -10,1 -6.9
9.679.1 84,5 9.874.1 80,5 -195,0 -2,0
262,5 23 339,5 2,8 -77,0 22,7
192,3 1,7 348,0 2,8 -155,7  -44,7
169.8 1,5 2134 1,7 -436 _ -20.4
624.6 55 900,9 7.3 -276,3 _ -30,7
84,5 0,7 0.0 0,0 84,5 0.0
11.4549 _ 100,0 _ 12.268,2 _ 100,0 -813,3 -6.,6

Die Bilanzstruktur ist auf der Aktivseite im Wesentlichen durch die Finanzanlagen und auf
der Passivseite durch die Ruckstellungen fur Altersversorgung gekennzeichnet.

Die Finanzanlagen betreffen insbesondere den Anteil des Verbandes am vorlaufigen De-

ckungsstock der AHV in Hohe von 6.745,8 TEUR (Vorjahr: 7.244,4 TEUR).
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Das durch die AHV zum 31. Dezember 2024 mitgeteilte Deckungskapital hat sich dabei um
545,1 TEUR gegenlber dem Vorjahr insbesondere aufgrund laufender Rentenzahlungen
verringert. Wir verweisen diesbezuglich auf unsere Ausfiihrungen zu den wesentlichen Be-
wertungsgrundlagen und deren Anderungen sowie auf die Anlage 3 Erlauterungen zum
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024.

Die Fest-/Tagesgeldanlagen betreffen im Wesentlichen Tagesgeldanlagen in Héhe von
3.069,4 TEUR (Vorjahr: 2.993,8 TEUR) bei der GEFA Bank GmbH, Wuppertal.

Die in den liquiden Mitteln enthaltenen Guthaben bei Kreditinstituten betragen 107,5 TEUR
und sind insbesondere aufgrund der im Berichtsjahr gestiegenen Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr um 360,7 TEUR gesunken.

Ursachlich fur das rucklaufige Eigenkapital ist der Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres.

Die Rickstellungen flir Altersversorgung beruhen auf versicherungsmathematischen Be-
rechnungen der Heubeck AG, Koéln, vom 11. Oktober 2024. Hinsichtlich der Zusammenset-
zung und Entwicklung der Ruckstellungen fur Altersversorgung verweisen wir auf unsere
Ausfuhrungen im Erlauterungsteil (Anlage 3 Erlauterungen zum Jahresabschluss zum

31. Dezember 2024).

Im Hinblick auf die Zusammensetzung der Ubrigen Aktiv- und Passivposten verweisen wir
ebenfalls auf unsere Ausfihrungen im Erlduterungsteil (Anlage 3 Erlduterungen zum
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024).

5.4.2 Ertragslage
Zur Darstellung der Ertragslage verweisen wir auch auf die Anlage 2.3 Ertragslage.

Der Anstieg der Ertrage aus Mitgliedsbeitragen resultiert nahezu ausschlie3lich aus den
Mitgliedsbeitragen der ordentlichen Mitglieder. Durch die Mitgliederversammlung wurde am
28. Mai 2024 satzungsgemal’ eine Erhdhung der Mitgliedsbeitrage um 3,0 % beschlossen.
Daruber hinaus wurden die Mitgliedsbeitrage von vier au3erordentlichen Mitgliedern ange-
passt und ein weiteres auferordentliches Mitglied aufgenommen.

Zur Aufteilung der Mitgliedsbeitrage auf die einzelnen Mitglieder sowie zur Zusammenset-
zung der Posten Zuschisse zum Erfahrungsaustausch und Honorare und andere Entgelte
verweisen wir auf unsere Ausfuhrungen im Erlauterungsteil (Anlage 3 Erlauterungen zum
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024).

Die Zuschusse zum Erfahrungsaustausch resultieren insbesondere aus der Anzahl an je-
weils im Geschaftsjahr durchgefiuhrten Sitzungen zu speziellen Themen. Diese Anzahl an
Sitzungen war gegenuber dem Vorjahr unverandert.
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75 Der Anstieg der Honorare und anderen Entgelte um 316,2 TEUR = 9,9 % ist im Wesentli-
chen auf den Anstieg der Ertrage aus Umlagen um 90,2 TEUR, der Ertrage aus Kongres-
sen und Tagungen um 86,7 TEUR sowie der Honorare fir technische Regelwerke um
34,1 TEUR zurtckzufihren. Ursachlich daflir war insbesondere ein bezogen auf die darge-
stellten Sachverhalte insgesamt wieder erhéhter Tatigkeitsumfang.

76  Bei den sonstigen betrieblichen Ertragen handelt es sich mit 821,7 TEUR fast vollstandig
um die gedeckten Rentenanteile der AHV. Die im Geschaftsjahr 2024 gezahlten Ruhegel-
der betragen 1.097,8 TEUR und werden somit bis auf 276,1 TEUR durch die Ertrage aus
den gedeckten Rentenanteilen der AHV gedecki.

77  Der Personalaufwand erhéhte sich gegeniber dem Vorjahr um insgesamt 319,7 TEUR auf
4.956,2 TEUR. Der Anstieg ist hauptsachlich auf die um 192,6 TEUR héheren Aufwendun-
gen flr zusatzliches Personal und Lohnanpassungen zuriickzufihren. Des Weiteren sind
die gezahlten Ruhegelder im Vergleich zum Vorjahr um 53,8 TEUR gestiegen. Ursache
hierflr ist insbesondere das Ausbleiben von Todesfallen im Berichtsjahr, welche in Form
von Einmaleffekten zu keinen Auflésungen der Ruckstellungen fur Altersversorgung ge-
fuhrt haben. Auf dieser Grundlage wurden im Berichtsjahr 1.183,3 TEUR (Vorjahr:

1.061,3 TEUR) planmaRig ertragswirksam verbraucht bzw. aufgelést. Dagegen sind die
Léhne und Gehalter sowie die sozialen Abgaben im Wesentlichen durch die héhere Mitar-
beiteranzahl im Jahresdurchschnitt sowie die allgemeine Gehaltsentwicklung um insge-
samt 269,5 TEUR gestiegen. Im Jahresdurchschnitt waren ohne das geschéaftsfihrende
Prasidiumsmitglied 35,75 (Vorjahr: 33,75) Mitarbeiter beim Verband beschaftigt.

78  Wir verweisen diesbezuliglich auf unsere Ausfiihrungen im Erlauterungsteil (Anlage 3
Erlauterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024).

79 Im Berichtsjahr gab es eine Methodenanderung, wodurch das Anlagevermdgen nicht mehr
aktivistisch abgeschrieben wird, sondern Uber die Ubliche Nutzungsdauer, welche sich an
den AfA Tabellen des Finanzamts orientiert.

80 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhdhten sich im Vergleich zum Vorjahr um
316,5 TEUR und setzen sich folgendermalien zusammen:

2024 2023 Veranderungen

TEUR TEUR TEUR %
Aufwendungen aus Umlagen 1.362,8 1.272,6 90,2 71
allgemeine Betriebskosten 1.170,6 1.048,6 122,0 11,6
Offentlichkeitsarbeit 347,0 202,5 144,5 71,4
Beitrage an andere Verbande 253,9 250,7 3,2 1,3
Reisekosten 193,1 181,7 11,4 6,3
Veroffentlichungen und Drucksachen 71,4 117,2 -45,8 -39,1
Projekte 3,8 36,0 -32,2 -89,4
Ubrige 56,6 33,6 23,0 68,5
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Die Aufwendungen aus Umlagen sind auf Ausgaben des Verbandes aus Koordinationsleis-
tungen fir die Mitglieder des Verbandes zurtickzufiihren, die durch Umlagen weiterberech-
net werden.

Die Zusammensetzung der einzelnen Aufwandsposten ist im Erlduterungsteil (Anlage 3
Erlauterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024) dargestellt.

Das negative Zinsergebnis resultiert im Berichtsjahr analog dem Vorjahr nahezu vollstan-
dig aus den als Zinsen und ahnlichen Aufwendungen ausgewiesenen Zinsaufwendungen
aus der Aufzinsung von Rickstellungen (190,7 TEUR; Vorjahr: 190,8 TEUR).

Unter Berlcksichtigung der Ertragsteuern (105,3 TEUR) resultiert ein im Vergleich zum
Vorjahr um 189,8 TEUR vermindertes, negatives Jahresergebnis in Hohe von

513,1 TEUR. Die Ergebnisverwendung wird durch die Mitgliederversammlung beschlos-
sen.
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6 Schlussbemerkung

85 Den vorstehenden Bericht Gber die Abschlussprifung des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2024 der TUV-Verband e.V., Berlin, erstatten wir in Ubereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsatzen ordnungsmafiger Erstellung von Pri-
fungsberichten (IDW PS 450 n. F. (10.2021)).

86 Der von uns erteilte Bestatigungsvermerk ist im Berichtsabschnitt Wiedergabe des
Bestatigungsvermerks enthalten.

Schwerin, 4. April 2025

AWADO GmbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dokument unterschrieben Dokument unterschgieben
von: Matthias Wienandt omas Dobbertin
‘o om oA

Matthias Wienandt Thomas Dobbertin
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer
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Registergericht:  Charlottenburg
Registernummer: VR 22930 B

Jahresabschluss
zum
31. Dezember 2024

TUV-Verband e.V.
Berlin

Bestandteile Jahresabschluss
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
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1. Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

A. ANLAGEVERMOGEN
I.  Immaterielle Vermdgensgegenstande
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschéftsausstattung
2. Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau
lll. Finanzanlagen
1. Anteil am Deckungsstock der
AHV
2. Fondsanteile zur Deckung
Deferred Compensation

B. UMLAUFVERMOGEN
I. Forderungen und sonstige
Vermdgensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
- davon gegen Mitglieder:
EUR 181.810,52 (Vorjahr:
EUR 95.069,70)
2. Forderungen aus Umlagen
3. Sonstige Vermdgensgegenstande

Il. Fest-/Tagesgeldanlagen
Ill. Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Summe der Aktivseite

31.12.2024 Vorjahr
EUR EUR

0,00 0,00
23.840,43 0,00
153.660.,46 0.00
6.745.821,00 7.244.419,00
122.088,98 119.707.33
6.867.909,98 7.364.126,33
700.093,89 390.750,78
443.853,88 497.987,20
15.604.09 39.701.78
1.159.551,86 928.439,76
3.123.942,49 3.477.332,95
107.478,02 468.212,21
4.390.972,37 4.873.984,92
18.465,22 30.102,75
11.454.848.46 12.268.214.00




. EIGENKAPITAL

I.  Vereinsricklagen
II. Gewinn-/Verlustvortrag
lll. Jahresergebnis

. SONDERPOSTEN FUR
ZUWENDUNGEN
|. Baukostenzuschlsse

. RUCKSTELLUNGEN

1. Ruckstellungen fir Altersversorgung
2. Steuerrickstellungen
3. Sonstige Rickstellungen

. VERBINDLICHKEITEN

1. Erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr: EUR 192.298,80
(Vorjahr: EUR 347.961,17)
3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr:
EUR 169.755,86 (Vorjahr:
EUR 213.353,97)
- davon aus Steuern:
EUR 151.317,64 (Vorjahr:
EUR 176.097,86)

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Summe der Passivseite

Unterschiedsbetrag geman § 253 Abs. 6 HGB

Passivseite

31.12.2024 Vorjahr
EUR EUR

968.152,42 968.152,42

525.045,97 848.347,03

-513.111.43 -323.301.06

980.086,96 1.493.198,39

86.597.97 0.00
86.597,97 0,00
9.505.000,00 9.705.138,00
38.140,84 22.911,53
135.998.91 146.138.19
9.679.139,75 9.874.187,72
262.487,59 339.512,75
192.298,80 347.961,17
169.755,86 213.353,97
624.542,25 900.827,89
84.481.53 0.00
11.454.848.46 12.268.214.00
31.12.2024 31.12.2023

-47.415,00 68.233,00



TUV-Verband e.V.

Gewinn- und Verlustrechnung

fiir die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

2024 Vorjahr
EUR EUR
1. Mitgliedsbeitrage 3.654.027,64 3.547.716,63
2. Zuschlsse zum Erfahrungsaustausch 154.291,00 154.291,00
3. Honorare und andere Entgelte 3.477.965,40 3.161.671,43
4. Sonstige betriebliche Ertrage 829.684.01 847.564 32
Rohergebnis 8.115.968.05 7.711.243.38
5. Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter -3.097.479,44 -2.804.054,74
b) Soziale Abgaben -593.708,16 -586.441,42
c) Aufwendungen fur Altersversorgung -1.264.987.14 -1.246.005,38
-4.956.174,74 -4.638.501.54
6. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle
Vermégensgegenstande des
Anlagevermégens und Sachanlagen -7.780.71 -24.062,50
-7.780,71 -24.062,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.459.327,53 -3.142.787.04
Zwischensumme -307.314.93 -92.107.70
8. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 90.166,14 40.355,16
- Ertrége aus der Abzinsung
Ruckstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr; EUR
624,20)
9. Zinsen und ahnliche Aufwendungen -190.689,29 -190.837,00
-  davon Aufwendungen aus der Aufzinsung
von Rickstellungen: EUR 190.689,29
(Vorjahr: EUR 190.837,00)
-100.523,15 -150.481.,84
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -105.273,35 -80.711.52
11. Ergebnis nach Steuern -513.111.43 -323.301.06
12. Jahresergebnis -513.111,43 -323.301.06

Berlin, 04. April 2025

&

>

Dr._Joachim Buhler

geschaéftsfuhrendes Prasidiumsmitglied



AWADO GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Anlage 1.2

Bestatigungsvermerk des unabhangigen Abschlussprifers

An den TUV-Verband e.V., Berlin
Prufungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des TUV-Verband e.V. - bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fur das Geschéaftsjahr vom

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlielich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - in Ubereinstimmung mit § 317 HGB
gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, flr
alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchflhrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage des Vereins zum

31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis
zum 31. Dezember 2024.

Gemal § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendun-
gen gegen die OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses gefihrt hat.

Grundlage fiir das Prufungsurteil

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses in Ubereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefihrt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschluss-
prufers fur die Prufung des Jahresabschlusses” unseres Bestatigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéngig in Ubereinstimmung mit
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfillt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage flir unser Prifungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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AWADO GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Anlage 1.2

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiur den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses,
der den deutschen, fir alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur
die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsétzen ord-
nungsmaRiger Buchfuhrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgens-
schadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur verant-
wortlich, die Fahigkeit des Vereins zur Fortflihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
FortfGhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darlber hinaus
sind sie daflr verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtimern ist, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser
Prifungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass
eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprufung
durchgefuhrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernunftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Anlage 1.2

Wahrend der Prifung Gben wir pflichtgemales Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Daruber hinaus

¢ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fihren Pru-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prufungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unser Priufungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche fal-
sche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hoher als das Risiko, dass eine aus Irrtu-
mern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkei-
ten, irreflihrende Darstellungen bzw. das AulRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten kdnnen.

¢ erlangen wir ein Verstandnis von den fir die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prafungsurteil zur Wirksamkeit der inter-
nen Kontrollen des Vereins bzw. dieser Vorkehrungen und MaRnahmen abzugeben.

o Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der FortfiUhrung der Unterneh-
menstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit des Vereins zur Fortfihrung der Unterneh-
menstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazuge-
hoérigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsver-
merks erlangten Priafungsnachweise. Zuklnftige Ereignisse oder Gegebenheiten kon-
nen jedoch dazu fuhren, dass der Verein seine Unternehmenstatigkeit nicht mehr fort-
fihren kann.
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Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Anlage 1.2

Wir erdrtern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, ein-
schlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer
Prifung feststellen.

Schwerin, 4. April 2025

AWADO GmbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dokument unterschrieben Dokument unterschgieben
von: Matthias Wienandt omas Dobbartin
‘v ool

Matthias Wienandt Thomas Dobbertin
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer
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AWADO GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Anlage 2.1

Vermogenslage
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
TEUR % TEUR % TEUR %

AKTIVA
Sachanlagen 177,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzanlagen 6.867,9 60,0 _ 7.364,1 60,0 _ 7.869,6 63.4
Anlagevermégen 7.0454 61,5 _ 7.364,1 60,0 _ 7.869,6 63,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 700,1 6,1 390,8 3,2 448,5 3,6
Forderungen aus Mitgliedsbeitragen 0,0 0,0 0,0 0,0 900,5 7,3
Forderungen aus Umlagen 443,9 3,9 498,0 4.1 828,0 6,7
Sonstige Vermdgensgegenstande 15,6 0,1 39,7 0,3 48,5 0,4
Fest-/Tagesgeldanlagen 3.123,9 27,3 3.4773 28,3 2.182,8 17,6
Liquide Mittel 107,5 0,9 468,2 3.8 112,5 0,9
Umlaufvermégen 43910 _ 383 _4.8740 _ 397 _4.5208 _ 365
Rechnungsabgrenzungsposten 18,5 0,2 30,1 0,2 14,2 0,1
Umlaufvermégen und RAP 4.409,5 38,5 _ 4.904.1 39,9 _ 4.535,0 36,6
Bilanzsumme 11.454,9 _100,0 _12.268,2 _ 100,0 _12.404,6 _ 100,0
PASSIVA
Vereinsricklagen 968,2 8,5 968,2 7,9 968,2 7,8
Ergebnisvortrag 11,9 01 525,0 4,3 848,3 6,8
Eigenkapital 980,1 8,6 _ 1.4932 12,2 _ 1.816,5 14,6
Sonderposten fir Investitionszuschisse 86,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonderposten 86,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ruckstellungen fir Altersversorgung 9.505,0 83,0 9.705,1 79,1 9.886,9 79,7
Andere Rickstellungen 174 1 1,5 169,0 1.4 285,6 2,3
Riickstellungen 9.679,1 84,5 _ 9.8741 80,5 _10.172,5 82,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 192,3 1,7 348,0 28 221,8 1,8
Sonstige Verbindlichkeiten 4323 3.8 552,9 4,5 193,8 1,6
Verbindlichkeiten 624.6 55 900,9 7.3 4156 34
Rechnungsabgrenzungsposten 84,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten und RAP 7091 6,2 900,9 7.3 415,6 34
Bilanzsumme 11.454,9 _100,0 _12.268,2 _ 100,0 _12.404,6 _ 100,0
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AWADO GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Anlage 2.2

Ertragslage
2024 2023 2022
TEUR % TEUR % TEUR %

Mitgliedsbeitrage 3.654,0 50,1 3.547,7 51,8 3.448,2 53,2
Zuschusse zum Erfahrungsaustausch 154,3 21 154,3 23 154,3 2,4
Honorare und andere Entgelte 3.478,0 47,7 _ 3.183,2 46,0 _ 2.879,2 44 .4
Gesamtleistung 7.286,3 _100,0 _ 6.855,2 _ 100,0 _ 6.481,7 _ 100,0
Sonstige betriebliche Ertrage 821,7 11,3 847.6 12,4 8614 13,3
Ordentliche betriebliche Ertrage 8.108,0 _111,3 _ 7.7028 _ 1124 _ 7.3431 _ 1133
Personalaufwand -4.956,2 68,0 -4636,5 676 -3.251,3 50,2
Abschreibungen -7,8 0,1 -241 0,4 -25,4 0,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.459,3 47,5 -3.142.8 458 _-2.8539 44,0
Ordentliche betriebliche Aufwendungen -8.423,3 _ 1156 _ -7.803.4 _ 113,8 _-6.130,6 94,6
Betriebsergebnis -315,3 4,3 -100,6 1,5 _1.2125 18,7
Zinsen und ahnliche Ertrage 90,2 1,2 40,4 0,6 2,0 0,0
Zinsen und ahnliche Aufwendungen -190,7 2,6 -190,8 28 -212,9 3.3
Finanzergebnis -100,5 1.4 -150,4 2,2 -210,9 3.3
neutrale und periodenfremde Ertrage 8,0 01 84 01 0,8 0,0
Neutrales Ergebnis 8,0 01 84 01 0,8 0,0
Ergebnis vor Riickvergiitung und Ertragsteuern -407.8 5,6 -242.6 3,5 _1.0024 15,5
Ertragsteuern -105,3 1.4 -80,7 1,2 -207,8 3,2
Jahresergebnis -513.1 7,0 -323,3 4.7 7946 12,3
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AWADO GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Anlage 3
Erlauterungen zum Jahresabschluss 31. Dezember 2024
1. Bilanz zum 31.12.2024
I. Aktivseite
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
A. Anlagevermoégen 7.045.410,87 7.364.126,33
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
Il. Sachanlagen 177.500,89 0,00
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschiftsausstattung 23.840,43 0,00
Entwicklung im Geschéftsjahr 2024:
EUR
Stand am 01.01. 0,00
Zugange:
7 Notebooks 31.621,14
Abschreibungen: 7.780,71
Stand am 31.12. 23.840,43

Da die Anschaffungskosten in voller Héhe aus Mitgliedsbeitragen finanziert wurden, wurden die Mitgliedsbeitra-
ge in Vorjahren vollstandig aktivistisch von den Anschaffungskosten abgesetzt. Aus Grinden der Transparenz
erfolgte keine Saldierung der Ertrage und Aufwendungen, es wurden Mitgliedsbeitrage sowie Abschreibungen
ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2024 fand eine Methodenanderung statt, weshalb das Anlagevermégen nun
grundsatzlich linear gemaf § 7 Abs. 1 EStG Uber die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben wird.

Geringwertige Wirtschaftsgiter werden gemaR § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben
und als Abgang behandelt.
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AWADO GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Anlage 3
31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 153.660,46 0,00
Entwicklung im Geschaftsjahr 2024:

EUR EUR
Stand am 01.01. 0,00
Zugange:
Mietereinbauten Geschaftsstelle 94.306,12
Anzahlungen fiir Mébel 59.354,34 153.660.,46
Stand am 31.12. 153.660,46

Die Anlagen im Bau betreffen ausschlieRlich den Umbau der Geschéftsstelle Friedrichstralte 136, 10117 Berlin.

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
lll. Finanzanlagen 6.867.909,98 7.364.126,33
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
1. Anteil am Deckungsstock der AHV 6.745.821,00 7.244.419,00
Entwicklung:
EUR
Stand 31.12.2023 nach Verrechnung mit Rickstellungen flr Altersversorgung 7.244.419,00
Verrechnung mit den Riickstellungen fur Altersversorgung 31.12.2023 709.477,00
Stand 31.12.2023 vor Verrechnung mit Ruckstellungen fiir Altersversorgung It. AHV 7.953.896,00
Reduzierung Deckungskapital It. AHV 818.035,00
Stand 31.12.2024 vor Verrechnung mit Ruckstellungen fiir Altersversorgung It. AHV 7.135.861,00
Aufstockung gemafR IDW RH FAB 1.021 31.12.2024 It. Heubeck 272.953,00
Stand 31.12.2024 gemaR. IDW RH FAB 1.021 vor Verrechnung mit Riickstellungen fiir Altersver-
sorgung It. Heubeck 7.408.814,00
Verrechnung mit den Riickstellungen fur Altersversorgung 31.12.2024 662.993,00
Stand 31.12.2024 nach Verrechnung mit Riickstellungen fiir Altersversorgung 6.745.821,00
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Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Anlage 3

Der Anteil des TUV-Verbands am Deckungsstock der Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung der Techni-
schen Uberwachungs-Vereine-VVaG, Essen, (AHV) zum 31. Dezember 2024 wurde auf Grundlage der vorlaufi-
gen Mitteilung der AHV vom 13. Dezember 2024 in Hohe von 7.135,9 TEUR angesetzt.

Der Rickgang der Anteile am Deckungsstock der AHV um 818,0 TEUR resultiert im Wesentlichen aus dem
Verbrauch fur laufende Rentenzauszahlungen im Berichtsjahr, dem Zufiihrungen zum Deckungskapital gegen-
Uberstehen.

Die Anteile des Vereins zum 31. Dezember 2024 wurden unter Anwendung des IDW RH FAB 1.021 auf die H6-
he des durch die Rickdeckungsversicherung gedeckten Teils der korrespondierenden Altersversorgungsver-
pflichtungen aufgestockt und entsprechend bilanziert (Passivprimat). Grundlage der Aufstockung um

273,0 TEUR bilden die Mitteilung der AHV vom 13. Dezember 2024 tber das vorlaufige Deckungskapital zum
31. Dezember 2024 und die Berechnungen der Heubeck AG vom 11. Oktober 2024. Im Vorjahr erfolgte der An-
satz entsprechend der vorlaufigen Mitteilung der AHV vom 31. Oktober 2023.

Die Anteile am Deckungsstock der AHV wurden in Héhe von 663,0 TEUR (Vorjahr: 709,5 TEUR) gemal § 246
Abs. 2 Satz 2 HGB mit den entsprechenden Ruckstellungen fir Altersversorgung in Hohe von 801,9 TEUR
(Vorjahr: 796,0 TEUR) verrechnet, da die Anteile am Deckungsstock der AHV zum Zwecke der Insolvenzsiche-
rung teilweise durch den TUV-Verband e.V. verpfandet wurden. Es verbleibt ein um die Verrechnung verminder-
ter Ruckstellungsbetrag in Hohe von 46,4 TEUR (Vorjahr: 65,9 TEUR).
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AWADO GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Anlage 3
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
2. Fondsanteile zur Deckung Deferred Compensation 122.088,98 119.707,33
Zusammensetzung:
Fondsanteile DEAM-Fonds WOP 2 122.088,98 119.707,33

Der Ausweis beruht auf den mit drei Mitarbeitern, von denen zwei im Geschaftsjahr 2006 ausgeschieden sind,
geschlossenen Vereinbarungen des TUV-Verband e.V. betreffend eine Altersversorgungsregelung im Wege der
Gehaltsumwandlung. In getrennten Vereinbarungen sind Zusagen des TUV-Verband e.V. in Héhe der Versor-
gungsanspriche entsprechend dem Pensionsplan B des VdW Pensionstrust e. V. vereinbart.

Der Verband zahlt auf sein Kontokorrentkonto bei der Deutsche Bank AG, Muhlheim an der Ruhr, die umgewan-
delten Gehaltsanteile. Hieriiber verfiigt der VdW, indem er fiir den TUV-Verband e.V. das Geld in Fondsanteile
(DEAM-Fonds WOP 2 Inhaber-Anteile) anlegt. Der Verband bleibt Eigentimer des Sondervermégens. Die VdW
Pensionstrust GmbH, Langenfeld, verwaltet das Sondervermdgen.

Der Ausweis der DEAM-Fonds WOP 2 Inhaber-Anteile hat sich im Geschéaftsjahr 2024 wie folgt entwickelt:

EUR
Stand am 01.01. 119.707,33
Zugange: 3.223,08
Auszahlungen: 841.43
Stand am 31.12. 122.088,98

Die Zugange betreffen Einzahlungen sowie wieder angelegte Ausschittungen.

Der Kurswert betragt zum Stichtag 31. Dezember 2024 145.303,20 EUR und liegt tber den Anschaffungskos-
ten. Die Bewertung der Fondsanteile erfolgt daher mit den Anschaffungskosten.
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Anlage 3
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
B. Umlaufvermoégen 4.390.972.37 4.873.984,92
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
I. Forderungen und sonstige Vermégensgegenstande 1.159.551,86 928.439,76
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 700.093.89 390.750,78
Zusammensetzung:
TOV Media GmbH, Kéln 49.078,27 89.166,87
TUOV SUD AG, Miinchen 65.475,44 73.596,17
Forderungen ggu. Tef-Health 134.818,17 56.610,71
Umweltbundesamt 0,00 39.324,92
TOV Rheinland Industrie Service GmbH, Kéln 17.337,81 19.237,23
Europaische Kommission, Brissel / Belgien 22.130,00 15.880,00
Ubrige unter 10,0 TEUR 88.866,35 96.934,88
TOV Siid Chemie Service GmbH, Leverkusen 98.816,60 0,00
HIH Real Estate GmbH 223.571,25 0,00
700.093,89 390.750,78

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine Saldenliste nachgewiesen. Dartber hinaus

haben wir Saldenbestatigungen eingeholt.

2. Forderungen aus Umlagen

Es handelt sich um Forderungen aus der Tétigkeit des TUV-Verband e.V., insbesondere betreffend Umlagen fir
die Imagekampagne, fur Veranstaltungen im Geschaftsjahr 2024 und fur die EG-Gremien.
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31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
3. Sonstige Vermbdgensgegenstinde 15.604,09 39.701,78
Mitarbeiter - u.a. Reiskostenvorschisse 7.533,47 31.833,47
I_Z_)ebitorische Kreditoren 302,37 525,10
Ubrige 7.726,83 7.343,21
USt-Forderungen 41,42 0,00
15.604,09 39.701,78
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
Fest-ITagesgeldanlagen 3.123.942 49 3.477.332,95
GEFA Bank GmbH 3.069.442,49 2.993.832,95
Festgeld bei der Commerzbank AG 54.500,00 483.500,00
3.123.942 49 3.477.332,95

Die Festgelder bei der Commerzbank AG, Berlin, und die Tages- und Festgeldanlagen bei der GEFA Bank
GmbH, Wuppertal, sind durch gleichlautende Bankbestatigungen nachgewiesen.

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
Ill. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 107.478,02 468.212.21
Kassenbestand 0,00 2.779,55
Guthaben bei Kreditinstituten
- Commerzbank AG, Berlin 106.328,84 451.460,98
- KBC Bank AG, Briissel / Belgien 1.149.18 13.971.68
107.478.02 465.432.66
107.478.,02 468.212.21

Die Bestande sind durch Bankbestatigungen nachgewiesen.

Die Guthaben stimmen mit den Kontoausziigen der betreffenden Institute Uberein.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin



AWADO GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Anlage 3
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.465,22 30.102,75

Der Posten beinhaltet im Berichtsjahr verauslagte Aufwendungen fiir das Folgejahr.
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Il. Passivseite
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
A. Eigenkapital 980.086,96 1.493.198,39
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
. Vereinsriicklagen 968.152,42 968.152.42
Der Ausweis der Vereinsricklagen erfolgt unverandert gegenuber dem Vorjahr.
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
Ergebnisvortrag 11.934,54 525.045,97
Der Ergebnisvortrag setzt sich wie folgt zusammen:
1. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr 525.045,97 848.347,03
2. Jahresergebnis -513.111.43 -323.301,06
11.934,54 525.045,97

Die Mitgliederversammlung hat auf der Mitgliederversammlung am 28. Mai 2024 beschlossen, das Jahresergeb-
nis 2023 auf neue Rechnung vorzutragen. Uber die Verwendung des Jahresergebnisses 2024 beschlieRt die
Mitgliederversammlung.

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
B. Sonderposten fiir Zuwendungen 86.597,97 0,00
Baukostenzuschulsse 86.597.97 0,00
86.597 97 0,00
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31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
C. Riickstellungen 9.679.139,75 9.874.187,72
31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
1. Riickstellungen fiir Altersversorgung 9.505.000,00 9.705.138,00

Die Verpflichtungen aus Pensionszusagen des TUV-Verband e.V. zum 31. Dezember 2024 wurden durch Be-
rechnungen der Heubeck AG, Kdln, vom 11. Oktober 2024 festgestellt. In den Berechnungen wurden kunftige
Preis- und Rentensteigerungen von 1,00 % (betreffend Versorgungsberechtigte mit Sondervereinbarungen ins-
besondere aufgrund von geschlossenen Vergleichen im Zusammenhang mit gefihrten Rechtsstreitigkeiten) und
1,50 % bis 2,00 % (Ubrige) sowie ein Rechnungszinsful von 1,96 % (Vorjahr: 1,83 %) zugrunde gelegt. Darliber
hinaus wurden den Berechnungen die ,Richttafeln fur die Pensionsversicherung 2018 G* von Klaus Heubeck zu-
grunde gelegt. Die Riickstellungen flr Altersversorgung werden auf Grundlage von § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB mit
dem durchschnittlichen Marktzinssatz, der sich aus den vergangenen zehn Geschaftsjahren ergibt, abgezinst.
Des Weiteren wird von dem Wahlrecht gemaR § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB Gebrauch gemacht.

Zusammensetzung und Entwicklung der Ruickstellungen fiir Altersversorgung zum 31. Dezember 2024 fiir die
einzelnen Gruppen der Versorgungsberechtigten:

Stand am Zufiihrung Verbrauch / Stand am
01.01.2024 Aufzinsung Zufiihrung Auflésung 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR

3 (2020: 3) Anwartschaften aufgrund
von Gehaltsumwandlung 290.212,00 5.311,00 720,00 0,00 296.243,00

1 (2020: 1) Anwartschaften aufgrund
der Pensionsordnung vom

12.01.1984 547.600,00 10.021,00 10.109,00 0,00 567.730,00

2 (2020: 2) Anwartschaften fir ehe-

malige Mitarbeiter 146.608,00 2.683,00 13.884,00 0,00 163.175,00

42 (2020: 45) bereits laufende Ren-

ten 9.430.195,00 172.573,00 709.494,00 _ 1.171.417,00 _ 9.140.845,00

Stand laut versicherungsmathemati-

schen Berechnungen 10.414.615,00 190.588,00 746.044,00 _ 1.183.254,00 _10.167.993,00

Verrechnung mit Vermdégensgegen-

stédnden der Aktivseite 709.477,00 662.993,00
9.705.138,00 9.505.000,00

Bei den Anwartschaften aufgrund von Gehaltsumwandlung handelt es sich insbesondere um Mitarbeiter, mit de-
nen der TUV-Verband e.V. in getrennten Vereinbarungen im Wege der Gehaltsumwandlung Zusagen in Héhe
der Versorgungsanspriche entsprechend dem Pensionsplan B des VdW vereinbart hat.
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Die Verrechnung in H6he von 662,9 TEUR (Vorjahr: 709,5 TEUR) wurde aufgrund von verpfandeten Anspri-
chen gegen die AHV vorgenommen. Dabei wurde folgendes Aktivwvermdgen mit den in den Ruckstellungen flr
Altersversorgung enthaltenen Verpflichtungen verrechnet:

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
+ Altersversorgungsverpflichtungen 766.954,00 795.979,00
Aktivvermdgen AHV 662.993.00 709.477.00
= Unterschiedsbetrage aus der Vermdgensverrechnung (-) /
verbleibender Riickstellungsbetrag (+) 103.961,00 86.502,00

Im Berichtsjahr verbleibt ein entsprechend geminderter Rickstellungsbetrag von 104,0 TEUR (Vorjahr:
86,5 TEUR). Wir verweisen insofern auf unsere Ausfiihrungen zu den Aktivposten A. der Bilanz.

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
2. Steuerriickstellungen 38.140,84 22.911,53
01.01.2024 Verbrauch Auflésung Zufuhrung 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR
Geschaftsjahr
- Kérperschaft-,
Kapitalertragsteuer und
Solidaritatszuschlag 22.711,70 22.711,70 0,00 33.114,38 33.114,38
- Gewerbesteuer 199,83 199,83 0,00 5.026,46 5.026,46
22.911,53 22.911,53 0,00 38.140,84 38.140,84

Die Steuerriickstellungen des Geschaftsjahres wurden aufgrund der zu erwartenden korperschaft-,
kapitalertrag- und gewerbesteuerpflichtigen Ergebnisse der wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe des Verbandes
fur das Geschaftsjahr 2024 gebildet.
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31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
3. Sonstige Riickstellungen 135.998,91 146.138,19
01.01.2024 Verbrauch Auflésung Zufuhrung 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR
Archivierungskosten 12.774,39 0,00 7.642,30 101,29 5.233,38
Urlaubsriickstellungen 39.728,21 39.728,21 0,00 37.243,27 37.243,27
Pramien 48.000,00 48.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
Ruckbauverpflichtungen 15.630,82 15.630,82 0,00 0,00 0,00
AbschlussprUfung und Beratung 14.922,60 14.922,50 0,00 16.262,50 16.262,60
Ubrige 15.082,17 1.624,35 9.120,51 32.922,35 37.259,66
146.138,19 119.905,88 16.762,81 126.529,41 135.998,91

In H6he der aus der Erfiillung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten fir Geschéaftsunterlagen voraussichtlich

entstehenden Kosten wurde eine Ruckstellung fur Archivierungskosten gebildet. In den Zufiihrungen des Be-

richtsjahres sind Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Rickstellung in H6he von 0,1 TEUR enthalten. Der

Aufzinsung liegt ein Zinssatz von 1,57 % (Vorjahr: 1,28 %) fur eine durchschnittliche Aufbewahrungszeit der Ge-

schéftsunterlagen von 5,5 Jahren zugrunde.

Fur die zum Bilanzstichtag noch offenen Urlaubsanspriiche der Mitarbeiter wurden Rickstellungen in Héhe von

37,2 TEUR gebildet. Die Vorjahresrickstellungen wurden bestimmungsgeman in Anspruch genommen oder er-

tragswirksam aufgeldst.

D. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin
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31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 192.298,80 347.961,17
O§born_§a Clarke 0,00 149.926,08
TUV SUD Auto Service GmbH, Stuttgart 45.288,25 33.737,74
Condat AG 0,00 26.275,20
TUV Rheinland Industrie Service GmbH, KéIn 27.769,57 25.223,82
'[UV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Kdln 65.034,43 0,00
Ubrige unter je 20,0 TEUR 54.206,55 112.798,33
192.298,80 347.961,17

Der Bestand der Verbindlichkeiten wurde uns Uber eine Saldenliste nachgewiesen. Dariiber hinaus haben wir

Saldenbestatigungen eingeholt.

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

3. Sonstige Verbindlichkeiten 169.755,86 213.353.97
gegeniber dem Finanzamt

- aus Lohn- und Kirchensteuer Monat Dezember 114.697,07 119.415,74

- aus Umsatzsteuer 36.620,57 56.682,12

) 151.317,64 176.097,86

Ubrige 18.438,22 37.256,11

169.755,86 213.353,97

Die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftsprojekten resultieren aus einbehaltenen Verkaufserlésen fir Kurshefte

betreffend Nachschulungen fur alkoholauffallige Fahranfanger, welche zur Weiterentwicklung des Kursmodells

sowie der Kurshefte bestimmt sind. Sofern eine bestimmungsgemalie Mittelverwendung nicht erfolgt, sind die

einbehaltenen Verkaufserldése an die Projektpartner zu erstatten.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin
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2. Gewinn- und Verlustrechnung fiir den Zeitraum vom
1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
2024 2023
EUR EUR
1. Mitgliedsbeitrage 3.654.027.,64 3.547.716,63
Zusammensetzung:
Mitgliedsbeitrage TUV 3.418.490,57 3.318.922,87
Mitgliedsbeitrage Industriemitglieder 99.687,57 96.793,76
Mitgliedsbeitrage auRerordentliche Mitglieder 135.849,50 132.000,00
3.654.027 64 3.547.716,63
Im Berichtsjahr wurden folgende Mitgliedsbeitrage von den ordentlichen Mitgliedern erhoben:
2024 2023
EUR EUR
TUV SUD Gruppe 1.212.130,01 1.176.825,25
TUV NORD AG, Hannover 1.000.751,46 971.603,36
TUV Rheinland AG, Kéln 955.375,15 927.548,68
TOV Saarland e.V., Sulzbach 125.243,33 121.595,47
TOV Thiringen e.V., Erfurt 124.990,62 121.350,11
3.418.490,57 3.318.922,87

Zur TUV SUD Gruppe gehéren die TUV SUD AG, Miinchen, der TUV SUD e.V., Miinchen, und die TUV Techni-

sche Uberwachung Hessen GmbH, Darmstadt.

Grundlage der Erhebung der Mitgliedsbeitrage war die im Berichtsjahr gliltige Beitragsordnung fir die ordentli-
chen Mitglieder des TUV-Verband e.V., welche am 5. Mai 2021 durch die Mitgliederversammlung beschlossen

wurde. Mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28. Mai 2024 wurden die Mitgliedsbeitrage der ordentli-

chen Mitglieder inklusive der Industriemitglieder satzungsgemaf um 3,0 % erhdht.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin
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Zusammensetzung der Mitgliedsbeitrage der Industriemitglieder:
2024 2023
EUR EUR
BASF SE, Ludwigshafen 57.953,70 56.275,44
Evonik Industries AG, Marl 41.733.87 40.518.,32
99.687,57 96.793,76
Zusammensetzung der Mitgliedsbeitrage der auRerordentlichen Mitglieder:
2024 2023
EUR EUR
TaV Al.Lab GmbH ) 1.249,50 0,00
TUV Austria Holding AG, Wien / Osterreich 80.000,00 80.000,00
DNV GL SE, Hamburg 8.400,00 8.000,00
Technische Uberwachungsstelle der Bundeswehr, Bonn 21.000,00 20.000,00
Anlagenuberwachung der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Ingelheim 4.200,00 4.000,00
SVTI Schweizerischer Verein flr technische Inspektionen,
Wallisellen / Schweiz 21.000,00 20.000,00
135.849,50 132.000,00

Mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 18. Januar 2012 wurde die TUV Austria Holding AG, Wien / Os-

terreich, mit Wirkung ab 1. Januar 2012 als aul3erordentliches Mitglied aufgenommen.

Gemal Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26. Mai 2009 wurden die Anlageniberwachung der Boehrin-
ger Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim, mit Wirkung zum 1. Juni 2009 sowie die DNV GL SE, Ham-
burg, zum 1. Januar 2009 als aul3erordentliche Mitglieder aufgenommen. Eine Anpassung der Vertrage erfolgte

durch Beschluss des Prasidiums im schriftichen Umlaufverfahren vom 23. / 24. Januar 2020.

Die Technische Uberwachungsstelle der Bundeswehr, Bonn, ist seit dem 25. November 2010 auerordentliches

Mitglied beim TUV-Verband.

Der SVTI Schweizerischer Verein fur technische Inspektionen, Wallisellen / Schweiz, wurde auf Grundlage des

Beschlusses der Mitgliederversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren vom 17. November 2014 mit Wirkung

zum 1. Januar 2015 als aul3erordentliches Mitglied aufgenommen.

Gemal Beschluss der auRerordenticinen Prasidiumssitzung vom 12. September 2024 wurde die TUV Al.Lab

GmbH, Berlin mit Wirkung zum 29. Oktober 2024 als auf3erordentliches Mitglied aufgenommen.

Der DNV GL SE, Hamburg, hat seine aul3erordentliche Mitgliedschaft zum 09.07.2022 gekindigt.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin
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Grundlage der Erhebung der Beitrage stellt die im Berichtsjahr gultige Beitragsordnung fur die au3erordentlichen

Mitglieder des TUV-Verband e.V. dar, welche am 5. Mai 2021 durch die Mitgliederversammlung beschlossen

wurde.

2. Zuschiisse zum Erfahrungsaustausch

DEKRA e.V., Dresden

Gesellschaft fur Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, KéIn
FAKT GmbH, Heimertingen

SGS-TUV GmbH, Miinchen

2024 2023

EUR EUR
154.291.,00 154.291,00
109.930,00 109.930,00
16.361,00 16.361,00
12.000,00 12.000,00
16.000,00 16.000,00
154.291,00 154.291,00

Die Zuschisse zum Erfahrungsaustausch der FAKT GmbH, Heimertingen und der SGS-TUV GmbH, Miinchen,
richten sich nach der Anzahl an durchgefuhrten Sitzungen zu speziellen Themen. Die Anzahl der Sitzungen war

gegeniber dem Vorjahr unverandert.

3. Honorare und andere Entgelte

Ertrage aus Umlagen

Honorare flr technische Regelwerke

Verkauf TUVIS Prifungsgrundlagen

Einnahmen aus Projekten

Einnahmen aus Gremienarbeit

Einnahmen aus technischen Sekretariaten der EU
Einnahmen aus Zertifizierung / Registrierung
Kongresse und Tagungen

Einnahmen TUV Markenverbund e.V.

Einnahmen als Herausgeber TUV-Autoreport und LKW-Report
Ubrige Einnahmen

2024 2023

EUR EUR
3.477.965.40 3.161.671,43
1.362.834,56 1.272.596,71
758.343,26 724.239,10
572.252,64 566.569,82
1.431,00 52.259,53
120.291,29 124.878,56
99.950,00 86.450,00
62.924,81 64.018,04
106.184,03 19.445,38
53.508,28 64.056,70
1.302,45 1.382,69
338.943,08 185.774,90
3.477.965.40 3.161.671,43

Der TUV-Verband e.V. erhebt im Zusammenhang mit der Wahrnehmung seiner Aufgaben und der Weiterbe-

rechnung der daraus resultierenden Aufwendungen Umlagen, beispielsweise Umlagen fiir Veranstaltungen im

Bereich der Presse- und Offentlichkeitsarbeit, fir Gremientatigkeit, fiir die TUV Mobility Conference und fiir Stu-

dien. Den Ertragen aus Umlagen in Hohe von 1.362,8 TEUR stehen in gleicher H6he Aufwendungen gegen-

Uber, deren Ausweis in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfolgt.

Die Einnahmen TUV Markenverbund e.V. resultieren aus der Vermietung von Blroflachen sowie aus der Tatig-

keit des TUV-Verband e.V. im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin
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In den dbrigen Einnahmen sind Ertrage aus der Aufldsung der sonstigen Rickstellungen in Héhe von 17 TEUR

(Vorjahr: 8,5 TEUR) enthalten.

4. Sonstige betriebliche Ertrage

2024 2023
EUR EUR
829.684.01 847.564,32

Ausgewiesen werden Ertrage aus durch die AHV gedeckten Rentenanteilen in Héhe von 821,7 TEUR. Diese be-
treffen die Rentenzahlungen durch die AHV. Im Geschéftsjahr 2024 wurden Ruhegelder in Hohe von

1.097,8 TEUR gezahlt, so dass sich per Saldo ein Aufwand in Héhe von 276,1 TEUR ergibt.

2024 2023
EUR EUR
Rohergebnis 8.115.968,05 7.711.243,38
2024 2023
EUR EUR
5. Personalaufwand 4.956.174.74 4.636.501,54
2024 2023
EUR EUR
a) Lohne und Gehilter 3.097.479,44 2.804.054.,74
Léhne und Gehalter 2.653.225,86 2.425.006,02
Weihnachtsgeld und 13. Gehalt 44.714,83 42.562,71
Urlaubsgeld 4.992,10 4.992,10
Vermdgenswirksame Leistungen 2.871,60 2.845,01
sonstige Personalkosten (Pramien, Aushilfsvergitungen fur
Zeitpersonal u. a.) 391.675,05 328.648.90
3.097.479,44 2.804.054,74

Im Jahresdurchschnitt waren 33,75 (Vorjahr: 31,75) Mitarbeiter sowie ein geschaftsfihrendes Prasidiumsmit-
glied beim TUV-Verband e.V. beschéftigt.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin -16 -



AWADO GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Anlage 3
2024 2023
EUR EUR
b) Soziale Abgaben 593.708,16 586.441,42
gesetzliche soziale Aufwendungen
- Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) 476.871,50 481.358,51
- Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung 74.135,56 71.169,36
- gesetzliche Unfallversicherung / Insovenzgeldabgabe 11.676,11 10.945,39
562.683,17 563.473,26
sonstige soziale Aufwendungen
- Arbeitgeberanteile Rentenversicherung (RV-Zulage) 4.712,04 4.712,04
- Zuschusse im Krankenfall / Mutterschaft 4.115,40 2.461,20
- sonstiger Aufwand (Betriebsveranstaltungen u. a.) 22.197.55 15.794,92
31.024,99 22.968,16
593.708,16 586.441,42
2024 2023
EUR EUR
c) Aufwendungen fiir Altersversorgung 1.264.987.14 1.246.005,38
gezahlte Ruhegelder 1.097.811,91 1.043.935,62
Pramienzahlungen an die AHV 58.527,30 54.793,30
Ruckstellungen flir Altersversorgung
- Zufuhrung 746.044,00 623.742,00
- Verbrauch / Auflésung -1.183.254,00 -1.061.297,00
-437.210,00 -437.555,00
Anpassung AHV-Deckungskapitalanspruch
- Anpassung It. Mitteilung AHV 818.035,00 572.886,00
- Aufstockung gemaf IDW RH FAB 1.021 -272.953,00 0,00
545.082,00 572.886,00
Erhéhung der Fondsanteile DEAM-Fonds WOP 2 -2.381,65 -2.493,79
PSV-Beitrag 3.157,58 14.439,25
1.264.987.14 1.246.005,38

Den Aufwendungen aus gezahlten Ruhegeldern stehen Ertrage aus gedeckten Rentenanteilen der AHV in Héhe

von 821,7 TEUR gegenuber, so dass sich per Saldo ein Aufwand in Héhe von 276,1 TEUR ergibt.

Zur Entwicklung des AHV-Deckungskapitalanspruches sowie der Fondsanteile DEAM-Fonds WOP 2 verweisen

wir insofern auf unsere Ausfuhrungen zu den Aktivposten A. IIl. 1. und A. lll. 2. der Bilanz.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin
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2024 2023
EUR EUR
6. Abschreibungen 7.780,71 24.062,50
Abschreibungen auf immaterielle Vermdégensgegenstande des
Anlagevermdgens und Sachanlagen
- Sachanlagen
- Geschéaftsausstattung 0,00 1.036,65
- Buromaschinen 7.780,71 23.025.85
7.780,71 24.062,50
2024 2023
EUR EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.459.327,53 3.142.787.04
Sonstige ordentliche betriebliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus Umlagen 1.362.834,56 1.272.596,71
- allgemeine Betriebskosten 1.170.632,87 1.048.609,64
- Offentlichkeitsarbeit 347.008,02 202.480,22
- Beitrage an andere Verbande 253.862,09 250.731,91
- Reisekosten 193.149,21 181.654,89
- Veroffentlichungen und Drucksachen 71.427,48 117.162,84
- Projekte 3.849,26 35.961,48
- Ubrige 56.564,04 33.589,35
3.459.327,53 3.142.787,04

a) Aufwendungen aus Umlagen

Bei den Aufwendungen aus Umlagen handelt es sich um Aufwendungen des TUV-Verband e.V. im Rahmen sei-
ner Aufgabenwahrnehmung, insbesondere fiir Mitglieder, die vom TUV-Verband e.V. weiterberechnet werden.
Wir verweisen auch auf unsere Erlauterungen zu dem Posten 3. der Gewinn- und Verlustrechnung.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin
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b) allgemeine Betriebskosten
Die allgemeinen Betriebskosten setzen sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR
Raumkosten 554.242,46 453.015,09
Honorare, Prifungs- und Beratungskosten 175.127,57 142.601,70
Buro-Info-Systeme 284.925,47 313.039,86
Telefon- und Faxkosten 48.533,16 42.573,37
Versicherungen 12.759,32 12.609,98
Biicher und Zeitschriften 37.014,88 36.481,44
Biromaterial 6.137,05 5.248,95
Bankspesen / Depotgebuhren 3.808,60 3.589,31
sonstige Betriebsausgaben 48.084,36 39.449.94

1.170.632,87 1.048.609,64
ba) Raumkosten
Zusammensetzung der Raumkosten:

2024 2023

EUR EUR
Biroraume Berlin 465.775,44 385.200,94
Buroraume Brissel 74.588,02 36.968,41
Garagen 3.480,48 4.092,48
Reinigung 4.808,96 20.225,64
Beleuchtung 5.589,56 6.527.62

554.242 46 453.015,09

bb) Honorare, Priifungs- und Beratungskosten
Die Zusammensetzung der Honorare, Prifungs- und Beratungskosten stellt sich wie folgt dar:

2024 2023

EUR EUR
Honorare Rechtsanwalte, Gutachten und sonstige Vergutungen 158.865,07 127.679,10
Rechnungsprifung 16.262,50 14.922.60

175.127,57 142.601,70

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin
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bc) Biiro-Info-Systeme
Zusammensetzung:
2024 2023
EUR EUR
IT-Systeme 284.925.47 313.039,86
284.925.47 313.039,86

c) Offentlichkeitsarbeit
Die Aufwendungen fiir Offentlichkeitsarbeit betreffen grundsatzlich die Aufwendungen fiir die Herausgabe von
Pressematerial, Werbemittel sowie Aufwendungen fir Pressearbeit und Veranstaltungen.

d) Beitrage andere Verbande
Ausgewiesen werden im Wesentlichen die Beitrage des TUV-Verband e.V. an den BDI (170,3 TEUR).

e) Reisekosten

Zusammensetzung:

2024 2023

EUR EUR
Reisen 120.791,11 106.336,43
Dienstwagenhaltung 44.120,19 44.675,65
Bewirtung bei Sitzungen 28.237.91 30.642.81

193.149,21 181.654,89

Der Anstieg der Aufwendungen fur Reisen ist insbesondere vermehrte Reisetatigkeit in Folge von mehr Vor-Ort-
Sitzungen zurtckzufihren.

f) Veréffentlichungen und Drucksachen
Die Aufwendungen fur Veroéffentlichungen und Drucksachen betreffen im Wesentlichen die Erstellung und Pfle-
ge von Datenbanken, den Bezug von Normen und die Wartung/ den Ausbau des Online-Shops.

d) Projekte

Die Aufwendungen fiir Projekte resultieren aus fiir die Bundesanstalt fir Strallenwesen, Bergisch Gladbach,
bzw. das Umweltbundesamt, Dessau-Rof3lau, durchgefiihrten Projekten. Den Aufwendungen stehen Ertrage ge-
genuber, deren Ausweis in dem Posten "Honorare und andere Entgelte" erfolgte.

h) Ubrige
Die ubrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen hauptsachlich Weiterbildungskosten (53,1 TEUR).

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin -20 -
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2024 2023
EUR EUR
8. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 90.166,14 40.355,16
2024 2023
EUR EUR
9. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 190.689,29 190.837,00
Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rickstellungen
- Altersversorgungsverpflichtungen 190.588,00 190.837,00
- sonstige Ruckstellungen 101,29 0,00
190.689,29 190.837,00
2024 2023
EUR EUR
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 105.273,35 80.711,52
laufendes Geschaftsjahr
- Korperschaftsteuer 40.108,77 31.078,57
- Gewerbesteuer 36.366,53 28.181,83
- Kapitalertragsteuer und Solidaritatszuschlag 28.798.05 22.491,86
105.273,35 81.752,26
Vorjahre
- Auflésung Ruckstellungen 0,00 -1.765,46
- Kapitalertragsteuer und Solidaritatszuschlag 0,00 724,72
0,00 -1.040,74
105.273,35 80.711,52
2024 2023
EUR EUR
11. Ergebnis nach Steuern -513.111,43 -323.301,06
2024 2023
EUR EUR
12. Jahresergebnis -513.111.,43 -323.301,06

Uber die Verwendung des Jahresergebnisses entscheidet die Mitgliederversammlung.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin
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Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Allgemeines

Rechtsform:

Sitz:

Amtsgericht, Registernummer:
Grindungsjahr:

Satzung
gultig in der Fassung vom

letzte Anderung vom
im Vereinsregister eingetragen am

Inhalt der Anderung:

Geschéftsjahr:

Vereinszweck:

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin

eingetragener Verein

Berlin

Charlottenburg, VR 22930 B
1949

3. Marz 1949
5. Mai 2021
27. September 2021

Die Anderungen betreffen insbesondere Anpas-
sungen aufgrund der beschlossenen Umbenen-
nung des Vereins in TUV-Verband e.V. und ent-
sprechende redaktionelle Anderungen in

§ 1 (Name, Sitz und Geschaftsjahr),

§ 4 (Mitgliedschaft), § 5 (Mitgliedsbeitrage)
sowie § 10 (Prasidium).

Kalenderjahr

Der Verband unterstitzt seine Mitglieder bei der
Erbringung ihrer unabhangigen und neutralen
Dienstleistungen wie Beratung, Testen, Prifung,
Zertifizierung und Ausbildung auf den Gebieten
technische Sicherheit, Qualitat, Umweltschutz und
Wirtschaftlichkeit.

Der Verband vertritt die Mitgliederinteressen in
den gemeinsamen Angelegenheiten auf vorge-
nannten Gebieten gegenlber Politik, Regierun-
gen, Gesetzgebung, Ministerien, Wirtschaftskrei-
sen, Verbanden und der Offentlichkeit.

Der Verband verfolgt den Zweck einer dem tech-
nologischen Fortschritt kontinuierlich angepassten
Weiterentwicklung auf allen relevanten Gebieten.
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Organe des Verbandes sind die Mitgliederversammlung und das Prasidium. Dabei sind der Vorsitzen-
de des Prasidiums, die stellvertretenden Vorsitzenden und das geschaftsfuhrende Prasidiumsmitglied
der Vorstand im Sinne des § 26 BGB.

Das Prasidium vertritt und reprasentiert den Verband und seine Mitglieder vorrangig gegeniber dem
Staat, der Gesellschaft, der Offentlichkeit, der Wirtschaft, den Verbanden und der Politik. Es koordi-
niert und lenkt die Verbandsaktivitaten in Angelegenheiten, die fiir die Stellung, die Aufgaben oder
die Tatigkeit der Verbandsmitglieder in ihrer Gesamtheit oder ihrer iberwiegenden Mehrheit von
grundsatzlicher Bedeutung sind und ein einheitliches Vorgehen erfordern.

Das Prasidium ist beschlussfahig, wenn mindestens zwei Prasidiumsmitglieder anwesend sind. Es
fasst die Beschlusse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Jedes Prasidiumsmitglied ist fur
den Verband alleinvertretungsberechtigt.

Der TUV-Verband e.V. organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den TUV-Unternehmen und
weiteren Priforganisationen. Er berat aullerdem Parlamente, Ministerien sowie 6ffentliche und priva-
te Organisationen auf nationaler, europaischer und internationaler Ebene und erarbeitet mit seinen
Mitgliedern Stellungnahmen zu Richtlinien, Gesetzen, Verordnungen, technischen Regeln und Nor-
men.

Mitglieder zum 31. Dezember 2024 waren:

- TUV SUD AG, Miinchen,

- TUV SUD e.V., Miinchen,

- TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH, Darmstadt,
- TUV NORD AG, Hannover,

- TUV Saarland e.V., Sulzbach,

- TUV Rheinland AG, Kéln und

- TOV Thiringen e.V., Erfurt.

Industriemitglieder zum 31. Dezember 2024 waren:

- BASF SE, Ludwigshafen sowie

- Evonik Industries AG, Marl.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin -2-
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AulRerordentliche Mitglieder zum 31. Dezember 2024 waren:

- Anlagenuberwachung der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim,
- TUV Al.Lab GmbH, Berlin

- Technische Uberwachungsstelle der Bundeswehr, Bonn,

- TOV Austria Holding AG, Wien / Osterreich und

- SVTI Schweizerischer Verein flir technische Inspektionen, Wallisellen / Schweiz.

Der Verband finanziert seine Aktivitdten durch Mitgliedsbeitrage, Honorare und Entgelte sowie Zu-
schusse zum Erfahrungsaustausch und Umlagen.

Mitgliedsbeitrage werden aufgrund von § 5 der Satzung erhoben. GemaR § 5 Abs. 2 und 3 der Sat-
zung werden die Mitgliedsbeitrage der ordentlichen Mitglieder in einer Beitragsordnung geregelt, die
vom Prasidium aufzustellen und durch die Mitgliederversammlung zu beschlieRen ist. Mit Beschluss
der Mitgliederversammlung vom 5. Mai 2021 trat mit Wirkung ab 5. Mai 2021 die aktuell glltige Bei-
tragsordnung in Kraft. Anderungen gegeniiber der Vorgéangerversion betreffen ausschlieBlich redakti-
onelle Anpassungen aufgrund der Namensanderung des Vereins in TUV-Verband e.V. In den im Be-
richtsjahr gultigen Beitragsordnungen sind jeweils die Mitgliedsbeitrage der ordentlichen Mitglieder
sowie der Industriemitglieder festgeschrieben. Dariber hinaus ist jeweils vorgesehen, dass das Prasi-
dium jahrlich Uber eine Erhdhung der Mitgliedsbeitrage fir diese Mitglieder um jeweils 3,0 % be-
schlief3t.

Gemal § 5 Abs. 4 der Satzung werden die Mitgliedsbeitrage der aulderordentlichen Mitglieder auf Ba-
sis einer Beitragsordnung in bilateral abzuschlieRenden Vertragen geregelt. Die Beitragsordnung ist
vom Prasidium aufzustellen und durch die Mitgliederversammlung zu beschlielen. Mit Beschluss der
Mitgliederversammlung vom 5. Mai 2021 trat mit Wirkung ab 5. Mai 2021 die aktuell gultige Beitrags-
ordnung in Kraft. Anderungen gegeniiber der Vorgangerversion betreffen ausschlieRlich redaktionelle
Anpassungen aufgrund der Namensanderung des Vereins in TUV-Verband e.V.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin -3-
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Organe
Mitgliederversammlung
- ordentliche
Datum: 28. Mai 2024
wesentliche Inhalte und Beschlisse: Bericht der Geschéftsleitung Uber das Ge-

schaftsjahr 2023 und das 1. Halbjahr 2024,

Genehmigung des Jahresabschlusses fur das
Geschaftsjahr 2023,

Beschluss Uber die Ergebnisverwendung 2023:
das Jahresergebnis 2023 soll auf neue Rech-
nung vorgetragen werden,

Entlastung des Préasidiums fur das Geschafts-
jahr 2023,

Beschluss Uber die Anpassung der Mitglieds-
beitrage der ordentlichen Mitglieder fir das
Geschaftsjahr 2024 um 3,0 %,

Wahl des Abschlussprifers flr das Geschafts-
jahr 2024,

Wahl des Vorsitzenden sowie der stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Prasidiums,

Benennung eines Prasidiumsmitglieds geman
§ 6 Nr. 3 S. 2 der Satzung.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin -1-
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Auf der 62. Mitgliederversammlung vom 24. Mai 2011 wurde beschlossen, den Haushalt des jeweili-
gen Geschéftsjahres jeweils zu Beginn des Geschéftsjahres im schriftlichen Umlaufverfahren zu be-
schlieen. Die Mitgliederversammlung hat daher im Mai 2024 den Jahreshaushalt fir das Geschéafts-

jahr 2024 im schriftlichen Umlaufverfahren einstimmig beschlossen.

Prasidium

Dr. Johannes BuRmann, Hamburg
Vorsitzender (bis 28.05.2024)

stellvertrender Vorsitzender (seit 28.05.2024)
Dr. Michael Fubi, Koln

stellvertretender Vorsitzender (bis 28.05.2024)
Vorsitzender (seit 28.05.2024)

Dr. Joachim Buhler, Berlin
geschaftsfihrendes Prasidiumsmitglied

Dr. Dirk Stenkamp, Bocholt
stellvertretender Vorsitzender (seit 28.05.2024)

Volker Hohnisch, Warza

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin -2-
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Steuerliche Verhaltnisse
Finanzamt Finanzamt flr Korperschaften | des Landes Berlin
Steuernummer 27/620/58022
endgultige Veranlagungen bis 2020
Steuererklarungen abgegeben bis 2023

Gemal Freistellungsbescheid des Finanzamtes Berlin vom 12. April 2008 war der Verein in den Jah-
ren 2004 bis 2006 gemal § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG von der Kérperschaftsteuer befreit. Aus den Steuer-
erklarungen fir die Geschaftsjahre 2007 bis 2019 ergaben sich kérperschaftsteuerpflichtige Ergeb-
nisse der wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe. Auch fir 2024 ist davon auszugehen, dass die wirt-
schaftlichen Geschaftsbetriebe des Vereins im betrachteten Zeitraum koérperschaftsteuerpflichtige Er-
gebnisse erzielt haben. Die steuerlichen Konsequenzen wurden im Jahresabschluss zum

31. Dezember 2024 berucksichtigt.

Der Verein ist im Rahmen seiner wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe Unternehmer und gibt insoweit
monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen ab.

220267 - TUV-Verband e.V., Berlin -1-
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Anlage 5

Allgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftspriifer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
pruferinnen, Wirtschaftsprifern oder Wirtschaftsprifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftspriifer* genannt) und
ihren Auftraggebern Gber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrédge, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprufer auch gegentiber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfilhrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaBiger Berufsausiibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftspriifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfiihrung. Der Wirtschaftsprifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
versténdiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auler bei
betriebswirtschaftlichen Prifungen — der ausdricklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat daftr zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer
alle fur die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vor-
géngen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fir die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kdnnen. Dies gilt auch fur die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskilnfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftsprifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt fiir die Dauer
des Auftragsverhéltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu tibernehmen.

(2) Sollte die Durchfihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftsprifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
tréchtigen, ist der Wirtschaftsprifer zur aufRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung magebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mundliche Erklarungen und Auskinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestéatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers auBerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information tber das Tatigwerden
des Wirtschaftsprifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behordlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fur den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Maingelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfl-
lung durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der
Nacherfillung kann er die Vergitung mindern oder vom Vertrag zuriick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der Nacherfillung fir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dartiber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzuglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfullungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegenuber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegenuber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Uber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschréankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrénkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhéltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrénkt. Gleiches gilt fir Ansprtiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegeniber dem
Wirtschaftsprifer geltend machen.

50341
01/2024



(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrldssigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
rtckzuftihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberthrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberiihrt.

10. Erganzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtréglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriiften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zuléssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf funf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprufer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstédndig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfuhrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftspriifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfuigung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererklérun-
gen, einschliel3lich E-Bilanzen, fur die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlisse und sonstiger fir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprifer berticksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fur die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergutungsverordnung fir die Bemessung der Vergltung anzuwen-

den ist, kann eine hoéhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fur

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Téatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveraufierung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusatzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergiinstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fir die vollstdndige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht tber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht winscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschliisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprufer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Gebuhren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschisse auf Vergiitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Vergltung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fur den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert fur/Licensed to: AWADO GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 5536881 | 245



	Prüfungsauftrag
	Grundsätzliche Feststellungen
	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks
	Prüfungsurteil
	Grundlage für das Prüfungsurteil
	Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss
	Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses


	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	Gegenstand der Prüfung
	Art und Umfang der Prüfung

	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
	Jahresabschluss

	Gesamtaussage des Jahresabschlusses

	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
	Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen
	Organe
	Steuerliche Grundlagen
	Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse
	Vermögenslage
	Ertragslage


	Schlussbemerkung
	BIAktiva
	SumAktiva
	BIPassiva
	SumPassiva
	BIHaftung

		Thomas Dobbertin
	2025-04-30T15:22:14+0200
	Thomas Dobbertin


		Matthias Wienandt
	2025-04-30T15:39:16+0200
	Matthias Wienandt




